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Musterbauordnung und Verwaltungs-
vorschrift VVTB sollen es regeln

Mittlerweile wurde auch eine neue Muster-
bauordnung (MBO) erarbeitet und veröffent-
licht (s. GET-Stellungnahme zur MBO auf
www.fv-get.de/index.php?id=69). Viele For-
derungen der Fachkreise wurden aber igno-
riert und die MBO ist am 20.07.2016 zur
Notifizierung nach Brüssel gegangen. 

Laut MBO sollen in Deutschland geltende
Bauwerksanforderungen in einer parallelen
Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen (VVTB) geregelt werden. Diese
Muster-VVTB wurde bereits erarbeitet und
befindet sich ebenfalls im Notifizierungsver-
fahren. Abgabetermin zur Stellungnahme
war der 26.10.2016, die Frist wurde jedoch
bis 23.01.2017 verlängert. 

Abscheideranlagen

RAL-GZ 693

Kompakt-Info

Rote Ampel für Produktqualität bei der EU

Sie erinnern sich? Zweimal schon haben wir
berichtet (Kompakt-Info 6 und 12). Es geht
um das Gerichtsurteil des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH-Urteil Rs. C-100/13), dass
neben einer CE-Kennzeichnung nach einer
harmonisierten Norm (hEN) keine weiteren
nationalen Regeln zulässig seien.

Vielfach hat das Deutsche Institut für Bau-
technik (DiBt) alle erforderlichen Nachweise
und notwendigen Informationen zentral ge-
sammelt und allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen (abZ) erteilt. Das DiBt hatte
den Überblick über alle Regelungen, Nor-
men und Gesetze. Das war gut so und hat
sich bewährt. 

Harmonisierung auf Kosten von Sicherheit

Der EU geht es jedoch vor allem um die Ver-
einheitlichung des Binnenmarktes, selbst
auf Kosten von Sicherheit, Nachhaltigkeit
und Qualität. Deshalb hat der EuGH klarge-
stellt, ein Bauprodukt mit CE-Kennzeich-
nung nach BauProdV darf immer verwendet
werden, wenn es die erklärten Leistungen
(DOP) der in der hEN festgelegten Anforde-
rungen erfüllt. Damit fallen für Deutschland
und weitere Länder viele bisher geltende
Bauwerksanforderungen „unter den Tisch“.

Die Bauregellisten für viele Bauprodukte
wurden inzwischen außer Kraft gesetzt. Seit
Ende Januar 2016 können beim DIBt keine
neuen Zulassungen (abZ) z.B. für Abschei-
deranlagen beantragt werden. Die Änderun-
gen betreffen auch weitere Bereiche der
Entwässerungstechnik.

Noch ist unklar wie und durch wen die Ein-
haltung der bestehenden bauwerksseitigen
Anforderungen nun erfolgen kann. Das Pro-
blem: Produktbezogene, bauaufsichtliche
und wasserrechtliche Anforderungen sollen
strikt getrennt werden. 

Qualitätsversprechen statt Kontrollen

Mangelhafte Produkte sind dann nicht mehr
„Pfusch am Bau“, sondern rechtskonform.
Selbst das Umweltbundesamt (UBA) hat da-
rauf hingewiesen, dass wenn nur die CE-
Kennzeichnung für Bauprodukte maß geb-
lich sei – und zwar verpflichtend – nicht
mehr erkennbar sei, welche Bauprodukte
nach den bisher in Deutschland gültigen An-
forderungen geprüft seien. 

Selbst wenn die CE-Anforderungen zukünf-
tig erhöht würden, so das UBA, würde die
Realisierung 5 -10 Jahre dauern. Die Umset-
zung des EuGH-Urteils führe in der Praxis zu
einer Schutzlücke, da die üblichen Nach-
weisverfahren der abZ für Bauprodukte mit
CE-Kennzeichnung nicht mehr gestattet sind. 

Grünes Licht für Qualität 
mit         -Gütezeichen der GET 

Egal wie sich EU und die deutschen Behör-
den einigen, die Lücken und Risiken werden
nur auf freiwilliger Basis zu schließen sein.
GET bietet hier eine Lösung, denn Produkte,
die das RAL Gütezeichen         -GZ 692 (Kanal-
guss),   -GZ 693 (Abscheider) oder        -
GZ 694 (Gebäudeentwässerung) tragen, er-
füllen bereits heute alle bisher vorausge-
setzten technischen Anforderungen und ein
über die Normen hinausgehendes Qualitäts-
niveau. 

Mehr hierzu unter www.get-guete.de.Der VVTB-Entwurf hat noch viele Mankos: 
1. Wie und wann sollen die Fachleute/Planer

die 290 Seiten des VVTB-Regelwerkes
lesen oder auswendig lernen?

2. Wie kann die Einhaltung dieser „kraft Ge-
setzes“ geltenden Regeln in der Praxis ge-
prüft werden?

3. Wesentliche Aspekte zur Grundstücksent-
wässerung fehlen vollständig oder sind
nur Empfehlung. RAL-GZ 692 RAL-GZ 693 RAL-GZ 694
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Gut ist, was              ist !
Als Gütegemeinschaft steht GET für höchste Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. 

GET-Mitglieder sind führende Hersteller der Entwässerungstechnik, Fachverbände, Prüfinstitute und 
weitere, anerkannte Fachkreise.

Geprüft ist, was            hat !
GET vergibt die folgenden RAL Gütezeichen:

www.3a-wassertechnik.de www.aco-tiefbau.de www.fuchs-beton.de www.loro.de www.mall.info

www.meierguss.de www.fbr.dewww.sita-bauelemente.de www.aguss.dewww.wet-kg.de

www.hamburg-messe.de www.sat.lga.de
Überwachungsgemeinschaft 
Entwässerungstechnik im GET

Mitglieder:
AST Germann, Umweltschutz GmbH
Baufeld-Oel GmbH
IFG – Diez
Fronert Abwassertechnik
TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Prüf-Nord
Rolla & Stoll Abwassertechnik GmbH
Manfred Roos GbR
Stoll Abwassertechnik GmbH
Umweltberatung Dipl.Ing R. Winkelhardt KG

Starke Partner für hohe Qualitätsstandards:
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Get the GET-Kompakt-Info! Möchten Sie regelmäßig das GET-Kompakt-Info haben? Dann senden Sie uns eine email an info@fv-get.de 


